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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1959

Norm

EheG §55 e2

Rechtssatz

Für die Frage der sittlichen Rechtfertigung der Aufrechterhaltung einer Ehe im Sinne des § 55 EheG sind nicht

Tatsachen, die vor der Eheschließung liegen, maßgebend, sondern nur Umstände, die sich während der Ehe ereignet

haben.

Entscheidungstexte

3 Ob 45/59
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